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Regeste

Anordnung Untersuchungshaft | ZMG Haft (393-c)

Erwägungen

E. 1
Die Regionale Staatsanwaltschaft Emmental-Oberaargau (nachfolgend: Staatsan-
waltschaft) führt gegen A.________ (nachfolgend: Beschwerdeführer) ein Strafver- fahren
wegen Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz (BetmG; SR 812.121). Am 2.
November 2017 ordnete das Regionale Zwangsmassnahmen- gericht
Emmental-Oberaargau (nachfolgend: Zwangsmassnahmengericht) die Un- tersuchungshaft
für zwei Monate, das heisst bis am 30. Dezember 2017, an. Dage- gen reichte der
Beschwerdeführer am 6. November 2017 Beschwerde ein und be- antragte, der Entscheid
des Zwangsmassnahmengerichts sei unter Kosten- und Entschädigungsfolgen aufzuheben
und er sei unverzüglich aus der Untersu- chungshaft zu entlassen. Das
Zwangsmassnahmengericht verzichtete am 9. No- vember 2017 auf eine Stellungnahme. In
ihrer delegierten Stellungnahme vom 13. November 2017 beantragte die
Staatsanwaltschaft, die Beschwerde sei abzu- weisen; die Kosten seien dem
Beschwerdeführer, eventualiter dem Kanton Bern aufzuerlegen. Mit Schreiben vom 15.
November 2017 verzichtete der Beschwerde- führer auf eine Replik.

E. 2
Gemäss Art. 222 i.V.m. Art. 393 Abs. 1 Bst. c Schweizerische Strafprozessordnung (StPO;
SR 312) können Entscheide über die Anordnung, Verlängerung und Aufhe- bung der
Untersuchungshaft durch die verhaftete Person mit Beschwerde ange- fochten werden. Der
Beschwerdeführer ist durch die Anordnung der Untersu- chungshaft unmittelbar in seinen
rechtlich geschützten Interessen betroffen und somit zur Beschwerdeführung legitimiert
(Art. 222, Art. 382 Abs. 1 StPO). Auf die form- und fristgerechte Beschwerde ist
einzutreten.

E. 3
Das Zwangsmassnahmengericht begründete seinen Entscheid wie folgt: Bei der
Hausdurchsuchung am Domizil der Freundin des Beschuldigten wurde eine nicht unbedeu-
tende Menge Marihuana gefunden, die vom Beschuldigten als sein Eigentum bezeichnet
wurde. Der dringende Tatverdacht für Drogengeschäfte ist unter diesen Umständen
gegeben. Die Strafuntersu- chung befindet sich gerade eben im Anfangsstadium. Es gilt nun
zu klären, in welchem Umfang der Beschuldigte mit Drogen gehandelt hat. Hierzu werden
die notwendigen Ermittlungshandlungen durchgeführt werden müssen. Bis diese
Ermittlungshandlungen abgeschlossen sind, muss befürchtet werden, der Beschuldigte
werde in Freiheit versuchen, auf beteiligte Personen wie allfällige Mittäter, Lieferanten,



Abnehmer, aber auch weitere involvierte Personen, Einfluss zu nehmen oder auf Be-
weismittel einzuwirken oder diese zu beseitigen, um so die wahrheitsgetreue Abklärung des
Sacher- halts zu vereiteln oder zu gefährden. Das Vorliegen von Kollusionsgefahr ist
offensichtlich. Ersatz- massnahmen können keine angeordnet werden. Die Versetzung in
Untersuchungshaft ist verhältnis- mässig.

E. 4
Der Beschwerdeführer macht geltend, das Zwangsmassnahmengericht habe will- kürlich
entschieden. Dem am 1. November 2017 gestellten Antrag der Staatsan- waltschaft auf
Anordnung von Untersuchungshaft könne entnommen werden, wel- che Akten dem
Zwangsmassnahmengericht zur Verfügung gestellt worden seien. Die Staatsanwaltschaft
verweise zur Begründung des Tatverdachts auf den Be- richtsrapport der Kantonspolizei
Bern vom 31. Oktober 2017. Darin sei festgehal- ten, dass umfangreiche Ermittlungen
ergeben hätten, dass der Beschuldigte seit

3 Jahren Handel mit Betäubungsmitteln, namentlich Cannabis und Kokain, betreibe. Nebst
polizeilichen Feststellungen würden entsprechende Aussagen vorliegen. Entgegen dem
Antrag der Staatsanwaltschaft seien jedoch keine Unterlagen beige- legt worden, welche
konkrete polizeiliche Feststellungen nennen würden respektive fänden sich in den
Haftakten keine Protokolle zu Aussagen, die diese Feststellun- gen bestätigten, so dass
weder die Verteidigung noch das Zwangsmassnahmenge- richt beurteilen könnten, ob diese
Belastungen zutreffen würden. Weiter verweise die Staatsanwaltschaft hinsichtlich des
Tatverdachts auf die bisher bekannten Um- stände und zahlreiche Hinweise; auch dies,
ohne konkrete Umstände zu nennen, geschweige denn, diese zu belegen. Einem Antrag auf
Anordnung von Untersu- chungshaft seien sämtliche haftrelevanten Akten beizulegen. Zum
Erfordernis, dass die Staatsanwaltschaft dem Antrag auf Anordnung von Untersuchungshaft
die wesentlichen Akten beizulegen habe, habe sich die Beschwerdekammer bereits
mehrfach geäussert (Beschlüsse des Obergerichts des Kantons Bern BK 11 59 vom 22.
März 2011, BK 12 339 vom 11. Dezember 2012, BK 13 197 vom 23. Juli 2013). Die
Ausführungen der Staatsanwaltschaft liessen sich nicht aus den Haftak- ten entnehmen.
Diese Informationen seien jedoch unabdingbar, um über das Vor- liegen eines dringenden
Tatverdachts, von Kollusionsgefahr und möglicherweise auch über die Frage der
Verhältnismässigkeit entscheiden zu können. Die Aus- führungen der Staatsanwaltschaft
würden als willkürlich erscheinen. Das Zwangs- massnahmengericht habe pauschal auf
diese Ausführungen der Staatsanwalt- schaft verwiesen, weshalb auch die Begründung des
Zwangsmassnahmengerichts willkürlich sei.

E. 5
In ihrer Stellungnahme führt die Staatsanwaltschaft aus, tatsächlich seien dem Haftantrag
keine Drittaussagen beigelegt worden. Sofern sich der dringende Tat- verdacht aus anderen
Belastungstatsachen ergebe, sei dies aber nicht zu bean- standen. So ergebe sich bereits aus
den Aussagen des Beschwerdeführers ein konkreter Tatverdacht. Bei seinen Aussagen
handle es sich nämlich einerseits um Schutzbehauptungen (vgl. Haftantrag vom 1.
November 2017, Seite 3, 5. Absatz), andererseits gebe der Beschwerdeführer den Handel
mit Marihuana zu (vgl. Aus- sagen Hafteröffnung, Zeilen 94-147); das Geschäft mit
Kokain, wenn auch zögerli- cher, grundsätzlich auch (vgl. Zeilen 179 ff. a.a.O.).
Offensichtlich wisse er genau, welche Personen ihn wegen Kokainhandels belasten würden.
Anders liessen sich seine Aussagen (vgl. Zeilen 200-206, a.a.O.) nicht erklären.



Zusammenfassend lasse sich feststellen, dass der Beschwerdeführer (auch ohne Vorlage
entspre- chender schriftlicher Aussagen) ausreichend konkrete Kenntnis der gegen ihn vor-
liegenden Belastungen habe, um sich dagegen wirkungsvoll verteidigen zu können. Weil
gemäss Art. 139 Abs. 2 StPO über Tatsachen, die unerheblich, offenkundig, der
Strafbehörde bekannt oder bereits rechtsgenügend erwiesen seien, nicht Be- weis zu führen
sei, sei im angefochtenen Entscheid gestützt auf die obigen Aus- führungen richtigerweise
vom dringenden Tatverdacht des Handels mit Drogen ausgegangen worden, auch wenn
keine schriftlichen Belastungsaussagen durch Dritte vorgelegen hätten. Der angefochtene
Entscheid sei nicht zu beanstanden. Gestützt auf die sich in den Akten befindenden
Angaben und Unterlagen seien die für die Haftanordnung erforderlichen Umstände
rechtsgenügend erwiesen.
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E. 6
sung bedrohten Aussagen, der Schwere der untersuchten Straftaten sowie dem Stand des
Verfahrens Rechnung zu tragen (BGE 132 I 21 E. 3.2.1 mit Hinweisen). Wie bereits
erwähnt, ist, wer zu solchen Konditionen Marihuana einkauft wie der Beschwerdeführer, in
aller Regel ein gut vernetzter und erfahrener Händler von Betäubungsmitteln. Aufgrund der
milieu-üblichen Abläufe und der bezüglich weite- rer involvierter Personen konkrete
Angaben verweigernden Aussagen des Be- schwerdeführers, dürfte dieser mit seinen
Lieferanten und Abnehmern zumindest teilweise persönlich bekannt sein. Daraus ergibt
sich die reale Möglichkeit, dass der Beschwerdeführer in Freiheit die Aussagen dieser
Personen beeinflussen, sie durch seine Aussage decken oder mit ihnen Aussagen
absprechen könnte. Dies umso mehr, als gemäss der Staatsanwaltschaft einlässliche
Einvernahmen zu den zentralen Elementen des vorgeworfenen Sachverhaltes mit den
beteiligten oder einschlägig informierten Personen – beispielsweise Freundin, Kollegen,
Umfeld des Beschuldigten – noch ausstehen (siehe Haftantrag vom 1. November 2017, S. 3
f.). Käme der Beschwerdeführer in Freiheit, könnte er diese Personen – die mutmass- lich
vorwiegend aus seinem Umfeld stammen – warnen und beeinflussen. Derarti- ge
Absprachen sind zu verhindern. Gleiches gilt für das durchaus konkrete Risiko, dass
Drogen, Unterlagen oder andere Beweismittel durch den Beschwerdeführer verändert,
vernichtet oder beiseite geschafft werden könnten. Weil die Ermittlungen – insbesondere
soweit die Zugriffe betreffend – erst angelaufen und diverse Be- weissicherungen gemäss
der Staatsanwaltschaft noch nicht erfolgt beziehungswei- se nicht abgeschlossen sind, ist
dieses Risiko gar als erheblich einzuschätzen. Es ist somit die Aufgabe der
Staatsanwaltschaft, die geplanten Ermittlungshandlungen wie insbesondere
Spurenauswertungen und die Durchsuchung der dem Be- schwerdeführer abgenommenen
elektronischen Geräte nun zügig durchzuführen. Vor diesem Hintergrund ist die
Kollusionsgefahr im Sinne von Art. 221 Abs. 1 Bst. b StPO zu bejahen.

E. 6.1
Die Untersuchungshaft setzt nach Art. 221 Abs. 1 StPO zunächst voraus, dass im Sinne
eines allgemeinen Haftgrunds ein dringender Tatverdacht der Begehung ei- nes
Verbrechens oder eines Vergehens besteht. Der dringende Tatverdacht liegt vor, wenn
erstens nach dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen oder Untersu- chungen aufgrund
konkreter Anhaltspunkte eine hohe Wahrscheinlichkeit für ein bestimmtes strafbares
Verhalten der beschuldigten Person besteht und zweitens keine Umstände ersichtlich sind,



aus denen schon zum Zeitpunkt der Anordnung der Untersuchungshaft oder deren
Fortsetzung geschlossen werden kann, dass ei- ne Überführung und Verurteilung scheitern
werde. Bei der Beurteilung des drin- genden Tatverdachts sind keine erschöpfenden
Abwägungen sämtlicher belasten- der und entlastender Beweisergebnisse und damit
einhergehender Tat- und Rechtsfragen vorzunehmen; insbesondere kann keine eingehende
Aussagenana- lyse oder Beweiswürdigung erfolgen. Es muss lediglich geprüft werden, ob
auf- grund der aktuellen Untersuchungsergebnisse genügend konkrete Anhaltspunkte für
eine Straftat und eine Beteiligung der beschuldigten Person an dieser Straftat vorliegen. Es
genügt der Nachweis konkreter Verdachtsmomente, wonach das in- kriminierte Verhalten
mit erheblicher Wahrscheinlichkeit die fraglichen Tatbe- standsmerkmale erfüllen könnte
(Urteil des Bundesgerichts 1B_193/2011 vom 16. Mai 2011, E. 3.4). Während zu Beginn
eines Strafverfahrens eine noch wenig präzise Verdachtslage ausreicht, um Haft anzuordnen
oder aufrechtzuerhalten, hat sich diese mit zunehmender Verfahrensdauer zu konkretisieren.
Dabei kommt es auf die Art und Intensität der vorbestehenden konkreten Verdachtsgründe
an (Urteil des Bundesgerichts 1B_139/2007 vom 17. Dezember 2007 E. 4.3). Zum
Erfordernis, dass die Staatsanwaltschaft dem Antrag auf Anordnung der Un-
tersuchungshaft die wesentlichen Akten beizulegen hat (Art. 224 Abs. 2 StPO), hat die
Beschwerdekammer im Beschluss des Obergerichts des Kantons Bern BK 11 59 vom 22.
März 2011 Folgendes erwogen: Zwar braucht die Staatsanwaltschaft dem
Zwangsmassnahmengericht nicht alle vorläufigen Untersu- chungsergebnisse vorzulegen.
Es müssen jedoch alle wesentlichen Aktenbestandteile übermittelt werden, die für oder
gegen die Anordnung von Untersuchungshaft sprechen. Dazu gehören i. d. R. die vor und
während des Haftanordnungsverfahrens erstellten Einvernahmeprotokolle. Das Zwangs-
massnahmengericht kann seinen Entscheid (nach Art. 226 StPO) jedenfalls nur auf Akten
stützen, die ihm die Staatsanwaltschaft (nach Art. 224 Abs. 2 StPO) vorgelegt hat und in
welche die beschuldigte Person bzw. die Verteidigung (nach Art. 225 Abs. 2 StPO) zuvor
Einsicht nehmen konnte (NIGGLI / HEER / WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, N 5 zu Art. 224 StPO). Das
Zwangsmassnahmengericht hat schon beim Antrag auf Haftanordnung zu prüfen, ob die
vorgelegten Akten komplett sind, d. h. ob alles, was inhaltlich tragend ist, für den Entscheid
vorliegt. Alles was für, aber auch alles was gegen die Anordnung von Untersuchungshaft
spricht, ist vorzulegen. Falls die Haftakten unvollständig erscheinen, sind sie zu ergänzen
(vgl. NIGGLI / HEER / WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, N 4 zu Art. 225 StPO sowie KUHN / JEANNERET,
Commentaire romand, CP, 2011, N 28 zu Art. 224). Gestützt auf das Vorerwähnte ist somit
nicht zu beanstanden, wenn die Staatsan- waltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen
bestimmte Akten zurückhält. Dies wird denn von der Verteidigung auch nicht in Abrede
gestellt. Allfällig zurückbehal-

5 tene Akten dürfen indessen auch nicht indirekt im Haftprüfungsverfahren berück- sichtigt
werden. Es stellt sich hier mithin die Frage, ob sich der geforderte dringen- de Tatverdacht
aus den dem Zwangsmassnahmengericht zur Verfügung gestellten Akten ergibt. Dies ist zu
bejahen. Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers vermögen die dem
Zwangsmassnahmengericht respektive der Beschwerdekam- mer zur Kenntnis gebrachten
Akten den dringenden Tatverdacht der Widerhand- lung gegen das BetmG ausreichend klar
darzutun, auch wenn der Umfang des Drogenhandels (zeitlich, mengenmässig, personell)
derzeit noch weitgehend unge- klärt ist. Wie die Staatsanwaltschaft richtig festhält, ergibt
sich allein aus den akten- kundigen Aussagen des Beschwerdeführers anlässlich seiner



Einvernahmen vor der Staatsanwaltschaft und vor dem Zwangsmassnahmengericht – wo er
seine bisherigen Aussagen bestätigte – ein konkreter Tatverdacht gegen ihn (siehe vorne E.
5 mit Verweis auf einschlägige Aussagen). So hat er zugegeben, die sicherge- stellten 500
Gramm Marihuana mit einem einzigen Kauf über CHF 2‘500.00 erwor- ben zu haben. Dies
setzt einerseits bedeutsame Finanzmittel und andererseits lie- ferstarke Kontaktpersonen
voraus (vgl. Aussagen Hafteröffnung, insb. Zeilen 118- 127). Auch hat er den
Weiterverkauf von Marihuana eingeräumt (vgl. Aussagen Hafteröffnung, insb. Zeilen
108-110). Was den möglichen Handel mit Kokain be- trifft, hat der Beschwerdeführer
überdies anerkannt, einer (sich momentan eben- falls in Untersuchungshaft befindenden)
Person «einen Gefallen gemacht» zu ha- ben (vgl. Aussagen Hafteröffnung, Zeile 202). Vor
diesem Hintergrund braucht es hier – in diesem sehr frühen Stadium der Ermittlungen –
keiner Einsicht in Aussa- gen von Drittpersonen, um den dringenden Tatverdacht bejahen
zu können respek- tive um sich als Verteidiger angemessen gegen die Vorwürfe gegenüber
dem Man- danten zur Wehr setzen zu können. Es liegen genügend konkrete Informationen
vor. Damit ist weder seitens der Staatsanwaltschaft noch seitens des Zwangsmass-
nahmengerichts von einem willkürlichen Vorgehen auszugehen und ist der drin- gende
Tatverdacht der (eventuell qualifiziert begangenen) Widerhandlung gegen das BetmG durch
den Beschwerdeführer zu bejahen.

E. 6.2
Neben dem dringenden Tatverdacht setzt die Untersuchungshaft einen besonderen
Haftgrund im Sinne von Art. 221 Abs. 1 Bst. a-c StPO voraus. Das Zwangsmass-
nahmengericht stützt sich auf die Kollusionsgefahr. Eine solche liegt vor, wenn ernsthaft zu
befürchten ist, dass der Beschuldigte Personen beeinflusst oder auf Beweismittel einwirkt,
um so die Wahrheitsfindung zu beeinträchtigen (Art. 221 Abs. 1 Bst. b StPO). Nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichtes müssen kon- krete Indizien für die Annahme von
Verdunkelungsgefahr sprechen. Diese können sich namentlich aus dem bisherigen
Verhalten der beschuldigten Person im Straf- prozess (Aussageverhalten,
Kooperationsbereitschaft, Neigung zu Kollusion etc.), aus ihren persönlichen Merkmalen
(Leumund, allfällige Vorstrafen etc.), aus ihrer Stellung und ihren Tatbeiträgen im Rahmen
des untersuchten Sachverhalts sowie aus den persönlichen Beziehungen zwischen ihr und
den sie belastenden Perso- nen ergeben (Urteil des Bundesgerichts 1B_257/2007 vom 5.
Dezember 2007 E. 2.2). Bei der Frage, ob eine massgebliche Beeinträchtigung des
Strafverfahrens wegen Verdunkelung droht, ist auch der Art und der Bedeutung der von
Beeinflus-

E. 6.3
Nach Art. 237 Abs. 1 StPO ordnet das zuständige Gericht an Stelle der Haft eine oder
mehrere mildere Massnahmen an, wenn sie den gleichen Zweck wie die Haft erfüllen. Auch
ohne entsprechenden Antrag ist zu prüfen, ob eine Haftentlassung gestützt auf ausreichende
Ersatzmassnahmen möglich beziehungsweise geboten erscheint (BGE 133 I 27 E. 3.2 [Pra
2007 Nr. 26]). Im Weiteren hat eine in Haft ge- haltene Person gemäss Art. 5 Ziff. 3 der
Konvention zum Schutze der Menschen- rechte und Grundfreiheiten (EMRK; SR 0.101)
Anspruch darauf, innerhalb einer angemessenen Frist abgeurteilt oder während des
Verfahrens aus der Haft entlas- sen zu werden. Dass eine an sich rechtmässige Haft nicht
übermässig lange dau- ern darf, ergibt sich aus dem Grundrecht auf persönliche Freiheit.
Eine übermässi- ge Haft liegt vor, wenn die Haft die mutmassliche Dauer der zu
erwartenden Strafe übersteigt oder wenn die Strafuntersuchung nicht genügend



vorangetrieben wird (BGE 116 Ia 143 E. 5a; BGE 107 Ia 256 E. 2b). Mit Blick auf die
vorstehenden Erwägungen kommt die auszustehende Haftzeit von zwei Monaten noch nicht
an die zu erwartende Strafe heran, zumal der Beschwer- deführer mehrfach und teilweise
einschlägig vorbestraft ist, was sich signifikant straferhöhend auswirken kann (vgl.
Strafregisterauszug vom 30. Oktober 2017). Es besteht keine Gefahr einer Überhaft. Weder
das Beschleunigungsgebot nach Art. 5

E. 6.4
Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen.

E. 7
Bei diesem Verfahrensausgang wird der Beschwerdeführer kostenpflichtig (Art. 428 Abs. 1
StPO). Die Entschädigungen werden durch die Staatsanwaltschaft oder das urteilende Ge-
richt am Ende des Verfahrens festgesetzt (Art. 135 Abs. 2 StPO).

E. 8
Die Beschwerdekammer in Strafsachen beschliesst:
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